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Anlage 1, Blatt 1 Flächenwidmungsplan Bestand (IST) 
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Anlage 1, Blatt 2 Flächenwidmungsplan Planung (SOLL)  
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Anlage 2 Teilbebauungsplan 

 

1. Vermerk des Gemeinderates: 

Gemeinderatsbeschluss in der Sitzung 

vom 16.12.2025 Zahl 031-2/1-2/2025 

Der Bürgermeister 

 

2. Vermerk über das 

Inkrafttreten: 

Genehmigt mit Bescheid 

vom13.04.2026 

 Zahl: 07-RO-94-26699/2026-8 

 

Amt der Kärntner Landesregierung 
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Erläuterungsbericht 

1. Rechtliche Grundlagen 
Die rechtliche Grundlage der integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung findet sich im 

§ 52 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2024 (K-ROG 2021), LGBl. Nr. 59/2021.  

 

§ 52 (1) 

Wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist 

sowie der Verwirklichung der im örtlichen Entwicklungskonzept festgelegten Ziele der örtlichen 

Raumplanung dient, darf der Gemeinderat mit Verordnung einen integrierten Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplan beschließen. 

 

§ 52 (2) 

Der Gemeinderat hat mit Verordnung für unbebaute Grundflächen mit einer zusammenhängenden 

Gesamtfläche von mehr als 10.000 m2 einen integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplan zu 

beschließen. 

 

§ 52 (3) 

Im Rahmen der integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung sind in einem Verfahren 

sowohl die Flächenwidmungen der betroffenen Grundflächen als auch die Bebauungsbedingungen 

für jene Bauvorhaben festzulegen, die auf diesen Grundflächen ausgeführt werden sollen. Die 

Bebauungsbedingungen sind in Form eines Teilbebauungsplanes oder eines Gestaltungsplanes 

festzulegen. Die Flächenwidmungen dürfen nur im Einklang mit den Bestimmungen des 2. bis 4. 

Abschnittes des dritten Hauptstückes dieses Gesetzes festgelegt werden, die Bebauungsbedingungen 

nur im Einklang mit den Bestimmungen des 7. Abschnittes des dritten Hauptstückes. 

 

§ 52 (4) 

Für das Verfahren für den Beschluss eines integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplans 

gelten die Verfahrensvorschriften für den Beschluss über den Flächenwidmungsplan sinngemäß. 

 

1.1. Flächenwidmungsplanung 
In den Abschnitten 2 bis 5 des K-ROG 2021 wird die Flächenwidmungsplanung geregelt, wobei unter 

Bedachtnahme auf das Örtliche Entwicklungskonzept die voraussehbaren wirtschaftlichen, sozialen, 

ökologischen und kulturellen Erfordernisse in der Gemeinde, die Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild und das Ortsbild sowie die Erfordernisse einer zeitgemäßen landwirtschaftlichen 

Betriebsführung zu beachten sind. 
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In Anlage 1 sind der derzeitige Widmungsbestand (IST) sowie die Widmungsänderungen mit dem 

Flächenwidmungsplanentwurf (SOLL) dargestellt. 

Die Flächenermittlung der Umwidmungen erfolgte automationsunterstützt in einem geographischen 

Informationssystem auf Basis der digitalen Katastralmappe mit Stand 2023 (Dateiformat: SHAPE, 

EPSG: 31287 ς MGI / Austria Lambert). 

 

1.2. Bebauungsplanung 
In Abschnitt 7 des K-ROG 2021 werden die Bebauungsbedingungen normiert. 

Die Bebauungspläne dürfen dem Flächenwidmungsplan nicht widersprechen. Sie haben die 

Bebauung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, 

der geordneten Siedlungsentwicklung, der sparsamen Verwendung von Grund und Boden und der 

räumlichen Verdichtung der Bebauung sowie unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Orts- und 

Landschaftsbildes festzulegen.  

Die Bebauungsplanung erfolgt unter Berücksichtigung der Erfordernisse des für die Gemeinde 

Reichenfels erlassenen textlichen Bebauungsplan vom 10.05.2006, Zahl: 031-21/889-01/2006. 

Gemäß § 47 Abs. 6 sind eine Reihe von Bestimmungen obligatorisch aufzunehmen. Es sind dies z.B. 

die Mindestgröße der Baugrundstücke, die bauliche Ausnutzung der Grundstücke, die Bauhöhe sowie 

das Ausmaß der Verkehrsflächen. 

Je nach den örtlichen Erfordernissen dürfen gem. § 48 Abs. 5 noch weitere Einzelheiten festgelegt 

werden, wie z.B. die Bebauungsweise, die Baulinien, der Verlauf der Verkehrsflächen, die Begrenzung 

der Baugrundstücke, die Erhaltung und Schaffung von Grünanlagen und Vorgaben für die 

Geländegestaltung, die Firstrichtung, die Dachform, die Dachfarbe, die Art der Nutzung baulicher 

Anlagen sowie den Ausschluss bestimmter Nutzungen und schließlich Vorkehrungen zur Erhaltung 

und Gestaltung charakteristischer Stadt- und Ortskerne. 

 

1.3. Verfahren 
Für das Verfahren der integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung gelten die 

Verfahrensvorschriften für die Erlassung und Änderung von Flächenwidmungsplänen (§§ 38 und 39, 

K-ROG 2021) sinngemäß mit der Maßgabe, dass sowohl die Festlegung von Flächenwidmungen als 

auch von Bebauungsbedingungen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Genehmigung der Landes-

regierung bedürfen. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn Gründe nach § 38 Abs. 7 oder nach § 51 

Abs. 7 vorliegen. 

Das ggst. Planungsgebiet befindet sich teilweise in der gelben Gefahrenzone des Rossbaches (WLV), 

der rd. 950 m flussabwärts in den Vorfluter (Lavant) mündet (vgl. Abbildung 2 1, Quelle WLV). 

Für die Kundmachung von Verordnungen, mit denen integrierte Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplanungen durchgeführt werden, gelten § 52. 
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2. Grundlagenforschung 

2.1. Bestandsaufnahme / Problemanalyse 
Der betroffene Bereich (vergleiche untere Abbildung) befindet sich im Norden der Gemeinde, an der 

Landesgrenze zur Steiermark, unmittelbar südlich ȊǳƳ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƴ LƴŘǳǎǘǊƛŜƎŜōƛŜǘ α¢ŀȄǿƛǊǘάΦ Er 

wird im Osten von der B78 ς Obdacher Straße und im Norden sowie Westen vom bestehenden 

LƴŘǳǎǘǊƛŜƎŜōƛŜǘ α¢ŀȄǿƛǊǘά ōŜƎǊŜƴȊǘΦ LƳ {ǸŘŜƴ grenzt das Gebiet primär an eine Wirtschaftswaldfläche 

der Werteziffer 111 (Nutzfunktion) sowie im unteren Ausmaß an eine landwirtschaftlich genutzte 

Fläche mittlerer Produktionsfunktion. 

Im nördlichen und westlichen Anschluss bestehen schon mehrere Industriebauten in Form von 

Betriebshallen und sind Logistik-, Lager- und Manipulationsflächen innerhalb des Industriegebietes 

eingelagert. Im Osten, unmittelbar östlich der B78 und der Bahntrasse, ist innerhalb des Bahngrundes 

ein Wohngebäude im Grünland (Punktwidmung mit Hauptwohnsitz) im Bereich der ehem. Haltestelle 

Taxwirt, situiert und ist dieses durch einen bestehenden Grünstreifen visuell zum Vorhaben 

abgeschattet. Das Gebiet im südlichen Nahbereich des Vorhabens ist unbebaut und großteils 

bewaldet. 

5ŀǎ tƭŀƴǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ ƭƛŜƎǘ ǘŜƛƭǿŜƛǎŜ ƛƳ αDŜƭōŜƴ DŜŦŀƘǊŜƴȊƻƴŜƴōŜǊŜƛŎƘά ŘŜǎ Rossbaches (WLV, Stand1 

2018) und weist die Widmungen αDǊǸƴƭŀƴŘ - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, 

mŘƭŀƴŘά auf.  

Folgende Grundstücke sind betroffen: 

¢ŜƛƭōŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αPerwolfάΥ 

Á KG St. Peter, 77012 

Á Teilflächen der Gst. Nr. 14/4 und Nr. 79 

Á Gesamtausmaß Planungsgebiet rd. 22.732 m², Fläche Umwidmung rd. 20.743 m² 

 

Abbildung 2-1: Übersicht Planungsgebiet (rote Signatur). (Quelle: KAGIS, WLV, basemap.at, BEV)

 
1 lt. Aussage der WLV (vom 07.11.2024) haben sich die Gefahrenzonen in der Marktgemeinde Reichenfels seit 
der letzten Revision 2018 nicht geändert 
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Anlage 3 Ausschnitt Lageplan (vom 23.10.2025; Baumeister Fasch GmbH) 
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Anlage 4 Schnitte (vom 23.10.2025; Baumeister Fasch GmbH) 
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Anlage 5 Visualisierung (vom 23.10.2025; Baumeister Fasch GmbH) und Regelquerschnitt Haupterschließung 

(Anbindung B78 Obdacher Straße bei km 23,809 ς vom 29.07.2025; CCE Ziviltechniker GmbH) 
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